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08 
Landkreis Jerichower Land     
Der Landrat   
  

Allgemeinverfügung 
 

Teilaufhebung der Allgemeinverfügung vom 19. Dezember 2016  
zum Schutz gegen die Geflügelpest 

 
Auf der Grundlage von § 44 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (GeflPestSchV) wird hiermit 
Folgendes bekanntgegeben: 
 

für den Landkreis 
Jerichower Land 
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I.  
Der Sperrbezirk gemäß Pkt. II der Allgemeinverfügung vom 19. Dez. 2016 wird aufgehoben. 
 
II.  
Das Gebiet des bisherigen Sperrbezirkes gemäß Pkt. II der Allgemeinverfügung vom 19. Dez. 2016 wird 
zum Beobachtungsgebiet erklärt. Damit gelten auch für dieses Gebiet die unter Pkt. III der 
Allgemeinverfügung vom 19. Dez. 2016 angeordneten Schutzmaßregeln. 
 
III. 
Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) im öffentlichen Interesse angeordnet. 
 
IV.  
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft und gilt solange, bis sie durch das 
Veterinäramt des Landkreises Jerichower Land aufgehoben wird. 
 
V. 
Diese Allgemeinverfügung einschließlich Begründung kann zu den folgenden Zeiten im Landkreis 
Jerichower Land, Veterinäramt in 39307 Genthin, Brandenburger Straße 100, Zimmer 162 eingesehen 
werden: 
 
Montag bis Mittwoch  08:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag  08:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
Freitag   08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Landkreis Jerichower Land, Bahnhofstraße 9, 39288 Burg, erhoben werden. 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO haben Rechtsbehelfe in den Fällen, in denen die sofortige Vollziehung 
angeordnet wird, keine aufschiebende Wirkung. Beim Verwaltungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203 bis 
206 in 39104 Magdeburg kann gemäß § 80 Abs. 5 VwGO die Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung beantragt werden. 
 
Burg, 16. Januar 2017 
 
gez. Dr. Burchhardt 
______________________________________________________________________________________ 
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